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Studienordnung  
für den Bachelorstudiengang 

Physiotherapie  
 
 

Beschlossen vom Fakultätsrat der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am 05.04.2017,  
genehmigt vom Präsidium am 10.05.2017, veröffentlicht am 30.05.2017 

 
 

§ 1 
Verweis auf weitere Regelungen 

 
Diese Studienordnung enthält die verbindlichen wesentlichen Regelungen für ein ordnungsgemäßes Studi-
um des Studiengangs Physiotherapie in Verbindung mit dem Besonderen Teil der Prüfungsordnung dieses 
Studiengangs sowie dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung der Hochschule Osnabrück. Sie legt Auf-
bau und Inhalt des Studiengangs verbindlich fest, insbesondere die Modulbezeichnungen, deren Semester-
lage, die Anzahl der Prüfungsleistungen, die zur Auswahl stehenden Prüfungsarten und die Leistungspunk-
te. 
 

§ 2 
Art und Umfang der Prüfungen 

 
(1) Prüfungsleistungen und studienbegleitenden Leistungsnachweise des ersten bis dritten Fachsemesters 

sind in der Anlage 1 festgelegt. Somit sind keine Prüfungsleistungen oder Leistungsnachweise vorge-
sehen, sondern lediglich die Anerkennung der beruflich erworbenen Kompetenzen an einer Berufsfach-
schule nach Maßgabe von § 3. 

(2) Art und Anzahl der Prüfungsleistungen und studienbegleitenden Leistungsnachweise sowie die zugehö-
rigen Prüfungsanforderungen der Semester vier bis neun sind in der Anlage 2 festgelegt. 

 
 

§ 3 
Pauschale Anerkennung beruflicher Kompetenzen 

 
(1) Der Studiengang ist ein ausbildungsergänzendes Studienangebot zur fachspezifischen Vertiefung in 

den Berufsfeldern und zur berufsübergreifenden Qualifizierung. Das Studium kann nur zum 4. Semester 
aufgenommen werden. Die Voraussetzungen für die Aufnahme zum 4. Semester werden durch die Zu-
gangs- und Zulassungsordnungen geregelt.     

(2) Auf die Semester 1 bis 3 werden gemäß § 11 Absatz 4 Satz 1 ATPO i.V.m. Pkt. 13. der Leitlinie zur An-
erkennung und Anrechnung auf Studien- und Prüfungsleistungen der Hochschule Osnabrück aner-
kannt: 

• für Absolventen einer Berufsfachschule die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung (staatliche 
Prüfung) im Beruf Physiotherapie.    
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§ 4 
Auslandsstudiensemester 

 
1Für ein Auslandsstudiensemester können je nach Lehrangebot der Partnerhochschule, gemäß Learning 
Agreement (LA) mehrere Module zusammengefasst und als Paket anerkannt werden. 2Soweit die einzelnen 
Noten umrechenbar sind, werden bei dieser Vorgehensweise Durchschnittsnoten aus den eingerechneten 
Teilleistungen gebildet. 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
1Diese Ordnung tritt nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Hochschule Osnabrück mit Wirkung zum 
Wintersemester 2017/2018 in Kraft.  
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Anlagen zur Studienordnung  
für den Bachelorstudiengang  

Physiotherapie  
 
 

 
ANLAGEN 
 
Anlage 1: Studienverlaufsplan BA Physiotherapie  –  1. bis 3. Fachsemester 

Anlage 2: Studienverlaufsplan BA Physiotherapie  –  4. bis 9. Fachsemester 
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Anlage 1 
Studienverlaufsplan Bachelorstudiengang Physiotherapie  
 
1. bis 3. Fachsemester 
 Semester / SWS Leistungs-

punkte 
Prüfungsart 

1. 2. 3. 
 

SWS   PL1 LN1 

Physiotherapie-Ausbildung an einer Berufs-
fachschule 

    90   

 
1)  Bei mehreren Möglichkeiten nach Wahl der Prüferin / des Prüfers. 
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Anlage 2 
Studienverlaufsplan Bachelorstudiengang Physiotherapie  
 
4. bis 9. Fachsemester 
Modul 
 

 Semester / SWS Leis-
tungs-
punkte 

Prüfungsart 

4. 5. 6. 7. 8. 9. SWS  PL1 LN1 
Gesundheitspolitische Rahmen-
bedingungen  X      2 5 H/K2/R  

Clinical Reasoning Grundlagen  
Seminar und Praktikum X      4 5 K1 + Ass  

Grundlagen der Forschungsme-
thodik in der Physiotherapiewis-
senschaft 

X      3 5 R/PB  

Neurowissenschaftliche Grundla-
gen neuromuskuloskelettaler 
Therapie  

 X     2 5 H/K2  

Vertiefung der Forschungsme-
thodik in der Physiotherapiewis-
senschaft 

 X     4 5 K1 + Ass  

Clinical Reasoning Vertiefung 
Seminar und Praktikum  X     4 5 R, PB  

Wahlpflichtmodul2 
1.) Ethik und Recht 
2.) Ethik und Physiotherapie im 
interkulturellen Kontext 

  X    
 

3 
3 

5 K2  

Evidenzbasierte Physiotherapie   X    4 5 R  

Differentialdiagnose   X    4 5 K1 + Ass  

Trainingssteuerung und Assess-
mentverfahren    X   4 5 PB/ 

K1+Ass  

Schmerz und motorische Kontrol-
le    X   4 5 H/PB/R  

Blockveranstaltung/Journal Club    X   4 5 R e.T. 

Wissenschaftliches Praxisprojekt     X  2 18  PB+ 
e.T. 

Bachelorarbeit      X 2 12 BA-Arbeit 
+ Kol  

Gesamt        90   
 
1) Bei mehreren Möglichkeiten nach Wahl der Prüferin / des Prüfers. 
2) Im Wahlpflichtmodul müssen entweder die Kombinationen Ethik und Recht oder Ethik und Physiotherapie im interkul-

turellen Kontext gewählt werden. 
 
Ass Assignment 
BA-Arbeit Bachelorarbeit 
e.T. Erfolgreiche Teilnahme 
H Hausarbeit 
Kol Kolloquium 
K1 1-stündige Klausur 
K2 2-stündige Klausur 
LN Leistungsnachweis 
M Mündliche Prüfung 
PB Projektbericht 
PL Prüfungsleistung 
R 
Sp 

Referat 
Sprachprüfung 

Hinweis: Eine K2 kann durch eine K1 plus Assignment(s) ersetzt werden. 
 Als Assignment(s) ist jede gültige Prüfungsform zulässig. 
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